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(6) Rechtlich als Minderstadt zu werten, erlebte W. unter den Gf.en von Horn ca. 1450–
ca. 1550 als Residenzstadt eine Blüte, die sich in der großen Einwohnerzahl von ca. 6250 
Personen im Jahr 1577 ausdrückte. Hervorzuheben ist W. als Zentrum der reformatori-
schen Bewegung unter der Ehefrau Philippes de Montmorency 1568. Wirtschaftlich 
stand die Tuchherstellung an erster Stelle, das »Wollamt« bzw. Tuchgilde (Weberzunft) 
war der größte Zusammenschluss, da auch die anderen Gewerke, die in Beziehung zur 
Tuchherstellung standen, dazugehörten. Auch das repräsentative Rathaus und die große 
St. Martinus-Kirche legen Zeugnis ab von der Bedeutung W.s in dieser Zeit. 

Das Entfallen der beschützenden Hand der Horner Gf.en, die Verwüstungen des Acht-
zigjährigen Kriegs, die politischen und verfassungsmäßigen Veränderungen, die Trennung 
in Nördliche und Südliche Niederlande und die dadurch bedingten Veränderungen der 
Verkehrswege ließen W. in eine Randlage geraten, die sich in wirtschaftlich schwierigen 
Verhältnissen ausdrückte. Dieses teilte sich W. zwar mit anderen Städten, doch konnte W. 
sich erst im 19. Jh. davon erholen. Die deutlich isolierte Lage zwischen dem Peel und den 
Kempen beförderte den wirtschaftlichen Abschwung.

(7) Archivalien zur Geschichte Weerts befinden sich im Gemeentearchief Weert, siehe zu diesem 
im Internet unter www.erfgoedhuisweert.nl. Im einzelnen handelt es sich um die Bestände: Oud-
Rechterlijk Archief, Oud-administratief archief (1296–1795, die älteste Bürgermeisterrechnung 
stammt von1483), Nieuw Archief der Gemeente Weert (1795–1920) und das Archief van het Ge-
meentebestuur Weert (1795–1997). Siehe auch die Bestände: Archief gemeentebestuur Stramproy 
(1592–1937), Archieven parochie St. Martinus (1404–1979).

(8) Nies, Frits: Weert. Het verleden van een stad, Weert 1999. – Coenen, Jean: Op de keper be-
schouwd. Een geschiedenis van Weert, 2 Tl.e, Weert 2007–2009. – Wassink, Jos F.A.: Van stad en 
buitenie. Een institutionele studie van rechtspraak en bestuur in Weert 1568–1795, Hilversum 2005 
(Maaslandse Monografieën, 68). – Graef, Mart: Kasteel Horn en zijn bewoners, [Horn] 2011. – 
Hermans, P.J. u. a.: Ach Lieve Tijd. 1000 jaar Weert, 13 Tl.e, Zwolle 2002–2003. – Einschlägig zur 
Ortsgeschichte ist der Internetauftritt der Stichting Historisch Onderzoek Weert unter »www.sho-
weert.nl«.	�  Jac Lemmens

( ES S E N-)W E R DE N

(1) W. (1929 in die Stadt Essen eingemeindet) liegt im niederbergisch-märkischen Hü-
gelland am Südhang des Ruhrtals. Die Stadt entstand an der Grenze zum Immunitätsbe-
zirk des um 799 gegründeten Benediktinerklosters W. Die Siedlung war durch die im 
Spätmittelalter zunehmend bedeutungslos werdende Kölnische Straße, die von Köln nach 
Münster reichte, indirekt mit dem Hellweg als Fernhandelsstraße verbunden. Die Kölni-
sche Straße führte über die seit 1065 belegte (möglicherweise ältere) Brücke über die 
Ruhr, die nach Zerstörung 1533 durch eine Fähre ersetzt wurde. Die Schifffahrt auf der 
Ruhr, für die das Kloster kgl.e Privilegien des 11. und 12. Jh.s besaß, war vor dem Schleu-
senbau des späten 18.  Jh.s nur eingeschränkt möglich, diente wohl vor allem Fischerei-
zwecken, seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s auch dem Kohlentransport. Kirchlich gehör-
te W. zum Ebm. Köln, seit dem 11.  Jh. zum Dekanat Neuss, nach 1627 zum Dekanat 
Düsseldorf. 

Das Kloster baute bis zum 13. Jh. ein eigenes Territorium (Stiftsgebiet) von etwa zwölf 
Quadratkilometern Größe auf, das zugleich dem vogteilichen Landgericht W. entsprach. 
Seit Ende des 12. Jh.s Reichsfürstentum, wurde dieses Gebiet ebenso wie der weit darüber 
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hinausgreifende Güterbesitz von der Abtsresidenz im – Mitte des 12. Jh.s erstmals als ci-
vitas bezeichneten – Markt- und Münzort W. aus verwaltet, in welchem Kanzlei, Rentei 
und Lehnsgericht (später: Hobs- und Behandigungskammer) angesiedelt waren. Aller-
dings schränkte die Macht der Klostervögte (seit der zweiten Hälfte des 12. Jh.s die Gf.en 
von Altena-Mark, später durch Erbfolge die Hzg.e von Kleve und die Kfs.en von Bran-
denburg) die Herrschaft der Äbte im Stiftsgebiet wie in der Stadt spürbar ein. Als Sitz des 
vogteilichen Amtmanns, Rentmeisters und Landgerichts spielte die Stadt eine zentrale 
Rolle bei der Eingliederung des Stiftsgebiets als »Amt W.« in die Gft. Mark (seit 1461 
mit dem Hzm. Kleve vereint). Gleichwohl blieb W. bis 1802 die Hauptresidenz der 
Reichsäbte, die in Personalunion auch das Kloster Helmstedt leiteten. 

(2) W. entstand in der Grundherrschaft des Klosters. Die Entwicklung wurde durch 
Wallfahrten zum Grab des Hl. Liudger, des Klostergründers, und den grundherrschaftli-
chen Warenumschlag befördert. Die Weihe der Nikolauskapelle 1047 bezeugt eine Ort-
schaft, die sich in ovaler Form um den erstmals 1160 erwähnten Markt konzentriert ha-
ben dürfte. Fassbar werden Stadtgrundriss und Stadtverfassung 1317 in einem Vergleich 
zwischen dem Abt als Stadtherrn und dem Vogt über ihre Rechte in W. (Münze, Zoll, 
Jahrmarkt, Schutzrechte über Juden und Kawerschen). Die dort erwähnte Befestigung 
mit einer viertorigen Stadtmauer bestand als Begrenzung bis ins 19. Jh.; außerhalb lagen 
die Vorstädte um die Filialkirchen St. Lucius (Neukirchen) und St. Clemens (Born) eben-
so wie die Ansiedlung um den Adelssitz Haus Heck. 

Der 1317 erstmals bezeugte Stadtrat hatte gemeinsam mit den bereits seit 1292 beleg-
ten Schöffen des vogteilichen Landgerichts dem Abt als Erb- und Grundherrn zu huldi-
gen und dem Gf.en von der Mark als Erbvogt und Schirmherrn Treue zu geloben. Der 
Abt suchte durch den Vergleich von 1317 die Rechte des Vogtes in der Stadt einzuschrän-
ken. Dessen ungeachtet erteilten die Gf.en von der Mark den Bürgern 1371 ein Privileg, 
das stadtrechtsähnlichen Charakter aufwies und insbesondere das Neubürgerrecht sowie 
strafrechtliche Zuständigkeiten der hier erstmals genannten Bürgermeister und auch des 
gfl.en Amtmanns regelte, der seitdem die Rechte des Vogtes in Stadt und Stift W. wahr-
nahm; 1372 aber verpflichtete der Abt Gf. Engelbert III. von der Mark dazu, die Vogtei-
rechte als abteiliches Lehen zu nehmen. Seit 1371 traten als Aussteller städtischer Urkun-
den meist Bürgermeister und Rat auf, wobei die Schöffen des Landgerichts, gelegentlich 
auch die Gildenmeister hinzutreten konnten. Im Vergleich von Goch 1647 einigten sich 
der Kfs. von Brandenburg und der Abt endgültig auf förmliche Anerkennung der abteili-
chen Stadtherrschaft einerseits und Belehnung des Kfs.en mit der Vogtei andererseits. Die 
Kompetenzen der städtischen Selbstverwaltung wurden 1750 durch eine Ökonomie- und 
Polizeiordnung systematisch geregelt.

Als Urteiler im vogteilichen Landgericht (»Grafengericht«), das zunächst unter-
schiedslos für Stadt und Stift zuständig war und unter Vorsitz des seit 1291 belegten gfl.en 
Richters auf dem Marktplatz tagte, fungierten Schöffen, die ausschließlich aus der Stadt 
stammten; die 1371 definierten judikativen Kompetenzen des gfl.en Amtmanns bestan-
den offenbar nur vorübergehend. Ein eigenes, nur für die Stadt zuständiges Gericht 
(Stadtgericht) trat erst im 17. Jh. auf und war mit denselben Schöffen wie das Landgericht 
besetzt. 1649 ging die vogteiliche Gerichtsbarkeit pfandweise, 1666 gemeinsam mit der 
vogteilichen Rentmeisterei endgültig an den Abt über. Ein umfassendes Landesrecht wur-
de vom Abt 1734 erlassen.

Mitte des 12. Jh.s sind Handwerker bezeugt, die wohl nicht für das Kloster, sondern für 
die Einwohnerschaft tätig waren. Gilden älteren Typs (1313 für Schuster, Kerzenmacher, 
Gerber) wurden seit 1371 abgelöst durch drei jüngere Gilden, die jeweils mehrere Berufs-
zweige vereinten und die Gesamtheit von Handel und Gewerbe vertraten. Ihre Vorsitzen-
den (Gildenmeister) hatten beschränkte judikative Befugnisse und nahmen an der städti-
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schen Selbstverwaltung teil. Die Einrichtung eigentlicher Zünfte (in W. »Ämter«) für 
einzelne Handwerkszweige seit dem 16.  Jh. unterlag meist der Genehmigung des Abtes. 
Mit einer Viehweide an der Ruhr wurde die Bürgerschaft seit 1481 vom Klostervorsteher 
belehnt. 

Über die soziale Binnenstruktur W.s ist wenig bekannt. Die Teilnahme W.er Bürger-
meister, Schöffen und anderer Bürger als Urteiler im Lehnsgericht der Abtei lässt vermu-
ten, dass die städtische Führungsschicht der abteilichen Ministerialität entstammte. Eine 
räumliche Differenzierung innerhalb der Stadt ist nicht erkennbar. Seit dem frühen 17. Jh. 
gliedert sich W. inkl. der Vorstädte in Nachbarschaften und Rotten, die von eigenen 
»Schöffen« bzw. Rottmeistern geführt wurden. 

Die Einwohnerzahl (ohne die Klosterangehörigen) belief sich Anfang des 15. Jh.s auf 
ca. 530, wuchs bis Anfang des 17. Jh.s auf etwa 1200–1300 an, brach im Dreißigjährigen 
Krieg massiv ein und erreichte erst 1762 die Höhe von ca. 1500. Ende des 18. Jh.s wuchs 
die Bevölkerung deutlich (1802 2108 Einwohner).

Obwohl die Stadt im 15. Jh. partiell vom Niedergang des Klosters profitiert zu haben 
scheint, hemmte insgesamt seit dem Spätmittelalter die dominante Stellung des Grund-
herrn auf dem Markt ebenso wie das Fehlen günstiger Verkehrsverbindungen die wirt-
schaftliche Entwicklung. Der ökonomische Einflussbereich der Stadt beschränkte sich 
daher auf das engere Umland; gegenüber dem nichtstädtischen Stiftsgebiet sicherte eine 
1372 von Abt und Vogt verliehene Bannmeile den Stadtbürgern das ausschließliche Recht 
des Wein- und Bierausschanks. Die Abtei war bei höherwertigen Waren auf Importe an-
gewiesen. Die Stadt profitierte weder vom spätmittelalterlichen Urbanisierungsprozess in 
der Hellwegzone noch vom abteilichen Steinkohlenbergbau, der im späten 18. Jh. bis vor 
die Tore der Stadt rückte. Eine überregionale Rolle spielte hingegen die Textilproduktion. 
Zu dem seit dem 12. Jh. bestehenden Nikolai-Markt gesellte sich von 1371 an als zweiter 
Jahrmarkt der Liudgeri-Markt Anfang September. 

1426 gestattete der Abt der Stadt eine Weinakzise und Brückenmaut zur Unterhaltung 
der Stadtmauer. Der Vogt erhob seit dem 14. Jh. ein Vogtgeld. Abgaben an den Abt traten 
in unterschiedlicher Höhe auf, wurden in Zeiten der Not erlassen.

(3) Pfarrkirche in vollem Rechtssinn war die Abteikirche (Errichtung des zweiten Neu-
baus nach dem Brand von 1256; Weihe 1275), deren Pfarrbezirk über die Ortschaft und 
partiell sogar über das Stiftsterritorium hinausragte, andererseits aber nicht alle Teile des-
selben umfasste. Am Marienaltar (Weihe 1359) stifteten Bürgermeister, Rat und Schöffen 
der Stadt 1470 eine Frühmesse, die bevorzugt an Bürgersöhne verliehen werden sollte; 
nach der Reformation gelangten deren Einkünfte zeitweise an den evangelischen Pfarrer. 
Später war die Stiftung wie die Vikarie an der Nikolauskapelle mit der Lateinschule ver-
bunden. 

Allenfalls beschränkte Pfarrrechte hatten die vor der Stadtmauer liegenden, erfolglos 
nach voller Selbständigkeit strebenden Filialkirchen St. Klemens (Weihe 957) und St. Lu-
cius (Weihe 1063). Mit Seelsorgefunktion, aber nicht mit Pfarrrechten ausgestattet war 
die Nikolauskapelle am Markt (Weihe 1047). Die zugehörige Vikarie hatte der Rektor der 
Lateinschule inne, die das Kloster nach dem Niedergang der Klosterschule (wie auch der 
im Hochmittelalter bedeutenden Klosterbibliothek) im 14. Jh. für Laien in der Stadt ein-
gerichtet hatte und die zunächst von Weltgeistlichen, seit dem 17. Jh. von Mönchen ge-
leitet wurde. Bis ins 17. Jh. (Gründung katholischer und evangelischer Elementarschulen) 
blieb sie die einzige Bildungsinstitution in W. 

Außer dem Benediktinerkloster sind keine weiteren verfassten geistlichen Gemein-
schaften in der Stadt bekannt. Religiöse Laienbruderschaften entstanden im Spät
mittelalter (Liebfrauen-Bruderschaft 1477–1622, Cäcilien-Bruderschaft 1477–1622, 
Liudgeri-Bruderschaft 1505–1622) oder wurden in der Frühneuzeit gegründet (Rosen-
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kranz-Bruderschaft 1683, Liudgeri-Bruderschaft 1710). Ein ursprünglich abteiliches Hos-
pital in der Vorstadt vor der Heckstraße ging im 13. Jh. auf städtische Bürger, im 14. Jh. 
auf die Stadt und in der Reformationszeit auf die evangelische Gemeinde über. 

Erste reformatorische Tendenzen sind seit der zweiten Hälfte des 16. Jh.s zu beobach-
ten, wurden aber vom Abt und vor allem vom Vogt bekämpft und daher erst 1610 mani-
fest, als die Vogtei im Jülich-Klevischen Erbfolgestreit faktisch vakant war. Bis zum Ende 
des Alten Reiches sollten die konfessionellen Mehrheiten zwischen Katholiken und Lu-
theranern mehrfach wechseln. Punktuell spitzten sich konfessionelle Konflikte im 17. 
und 18. Jh. gewaltsam zu. Rückhalt erhielten die protestantischen Bürger im Kfs.en von 
Brandenburg als dem neuen, nunmehr evangelischen Klostervogt. 1648 gestattete der Abt 
den Lutheranern freie Religionsausübung, 1649 die Errichtung einer Kirche an der Ost-
seite des Marktes. Nach weiteren Auseinandersetzungen einigten sich die Abtei und Preu-
ßen 1774/76 darauf, dass der Stadtrat konfessionell paritätisch besetzt wurde und die 
Bürgermeister jährlich nach Konfessionszugehörigkeit wechseln sollten. 

Nur wenige Juden (seit dem 14. Jh. in der Stadt bezeugt) und Reformierte lebten in W.

(4) Der u. a. aus Abtsresidenz und Wirtschaftseinrichtungen bestehende Gebäudekom-
plex nahm ca. ein Drittel des ummauerten Areals ein und beherrschte den Stadtgrundriss. 
Daneben stachen die Burgen des Vogtes hervor: Sowohl das ältere Haus Fuhr (vermutlich 
13. Jh.) als auch das jüngere Kastell (15. Jh., Sitz von Amtmann und Rentmeister) waren 
in die Stadtmauer integriert.

Eine repräsentative Funktion hatten zwei Löwenfiguren beiderseits der Nikolauskapel-
le: Hier tagte das Landgericht, hier huldigten die städtischen Vertreter im Rahmen der 
Amtseinführungszeremonie einem neuen Abt und übergaben ihm die Torschlüssel, wel-
che dieser nach Eidesleistung zurückgab. Am Ende der gesamten Zeremonie stand ein 
gemeinsames Mahl auf der Residenz. Politisch weniger bedeutsam war die Beteiligung der 
Stadtbürger an kirchlichen Prozessionen wie der Liudgeri-Tracht sowie der Hagel- und 
Fronleichnamsprozession.

Über das Rathaus, das seit dem 15. Jh. bei der Nikolauskapelle vermutet werden kann, 
ist nichts Näheres bekannt. Ebenfalls am Markt wurde 1743 von der Stadt ein zusätzliches 
Rathaus-Gebäude erworben. Nicht genau zu lokalisieren sind ein Gruthaus (1389, nahe 
Haus Fuhr), ein Fleischhaus (1409) und ein Weinhaus (seit 1450), das auch das abteiliche 
Lehnsgericht belieferte. Die Funktion eines romanischen Wohnturms ist unklar. Bei den 
Bürgerhäusern herrschte Fachwerkbauweise vor.

Als Stadtansichten wurden publiziert: Frans Hogenberg: Civitates orbis terrarum, hg. 
von Georg Braun, Köln 1581, Blatt 40, und Matthäus Merian, Martin Zeiller: Topogra-
phia Westfaliae, Frankfurt 1647, S. 70.

(5) W. war die einzige Stadt in der Landesherrschaft (einer der kleinsten und unbedeu-
tendsten im Reich), lag zudem am Rande des wirtschaftlich auf den Rhein hin orientier-
ten Ruhr-Lippe-Raums. Zeichen geringer Anziehungskraft war, dass im 14./15. Jh. Neu-
bürger allein aus dem Stiftsgebiet sowie dem Raum zwischen Moers und Wattenscheid 
kamen. Während andere Städte im Ruhr-Lippe-Raum an Landständen beteiligt waren 
(etwa in der Gft. Mark), kommunizierte W. bis zum Landesregulativ von 1774/76, das 
eine landständische Vertretung gegenüber dem Stadtherrn vorsah, in erster Linie über in-
dividuelle Kontakte mit seinem Umland.

So waren die Schöffen des vogteilichen Landgerichts, dessen Bezirk dem Territorium 
entsprach, kollektiv auch an der städtischen Selbstverwaltung beteiligt; einzelne dieser 
Schöffen nahmen wiederum – ebenso wie gelegentlich die Bürgermeister und andere Bür-
ger, aber bisweilen auch der vogteiliche Amtmann und sein Richter – im 15. und 16. Jh. 
als Urteiler am lehnsherrlich-abteilichen Manngericht teil, standen somit in Kontakt 
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nicht nur zur abteilichen Residenz, sondern auch zu administrativen Führungsschichten 
unterschiedlicher Landesherrschaften des Ruhr-Lippe-Raums. Insofern überwogen – 
trotz der etwa im Verlauf der Reformation eskalierenden Konflikte – im Alltag symbioti-
sche Faktoren im Verhältnis zwischen den einzelnen Gewalten (Abt, Vogt, Bürgerschaft).

(6) Infolge der Kleinräumigkeit der Verhältnisse waren in W. städtische und stiftische 
Strukturen eng miteinander verschränkt, daneben von einem Neben- und Gegeneinander 
abteilicher und gfl.er Herrschaft gekennzeichnet. Städtische Autonomie konnte sich unter 
diesen Bedingungen kaum entfalten; emanzipatorische Tendenzen zeigten sich erst (dann 
aber gewaltsam) in der Reformation.

Für den Klostervogt scheint im Spätmittelalter vor allem die strategische Bedeutung 
W.s als Vorposten im Ruhrtal von Belang gewesen zu sein; die Einkünfte des »Amtes 
W.« waren offenbar so gering, dass Vergabe oder Verpfändung meistens gemeinsam mit 
einem anderen märkischen Amt (z. B. Blankenstein) erfolgte. Während der Vogt mit dem 
Amtmann einen Vertreter in der Stadt besaß, der unmittelbar in die städtischen Belange 
eingreifen konnte, fehlte dem Abt ein solcher Repräsentant. Da der Umfang des Verwal-
tungs- und Wirtschaftspersonals auf der Residenz (im Spätmittelalter meist Weltgeistli-
che, die sich zeitweise nur mit Wissen des Kellners in der Stadt aufhalten durften; seit 
dem 17.  Jh. vor allem Juristen) immer wieder Sparmaßnahmen unterworfen wurde und 
weniger auf Repräsentation als auf die Bewältigung des Tagesgeschäftes ausgerichtet war, 
dürften auch hier die offiziellen Kontakte zur Stadtbevölkerung eher geschäftsmäßig ge-
wesen sein. Im 18. Jh. demonstrierte der Stadtherr seine Durchgriffsrechte durch Verord-
nungen. 

(7) Archivalien zur Geschichte Werdens befinden sich in: Landesarchiv Nordrhein-Westfalen – Ab-
teilung Rheinland (in Duisburg): Beständegruppe Werden, Beständegruppe Kleve-Mark, Bestand 
Handschriften; Landesarchiv Nordrhein-Westfalen – Abteilung Westfalen (in Münster): Bestände-
gruppe Grafschaft Mark; Stadtarchiv Essen: Rep. 110 (Stadt Werden), Bestand 800 (Sammlung des 
Historischen Vereins Werden); Archiv der Katholischen Propsteipfarrei Werden: Urkunden, Akten, 
Handschriften; Archiv der Evangelischen Kirchengemeinde Werden: Urkunden, Akten. 

Rheinische Urbare, Bd.  2: Die Urbare der Abtei Werden a. d. Ruhr. A. Die Urbare vom 9.–
13.  Jahrhundert, hg. von Rudolf Kötzschke, Bonn 1906 (Publikationen der Gesellschaft für 
Rheinische Geschichtskunde, 20). – Rheinische Urbare, Bd. 3: Die Urbare der Abtei Werden a. d. 
Ruhr. B. Lagerbücher, Hebe- und Zinsregister vom 14. bis ins 17.  Jahrhundert, hg. von Rudolf 
Kötzschke, Bonn 1917 (Publikationen der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, 20). – 
Urkunden und Handschriften aus dem Archiv der Katholischen Propsteipfarrei St. Ludgerus in Es-
sen-Werden, Teil I: 8.–15. Jahrhundert, bearbeitet von Hans Budde, Gerhard Karpp und Anette 
Löffler, Bonn 2017 (Inventare nichtstaatlicher Archive, 57). 

(8) Kranz, Gisbert: Die Gilden und Aemter der Stadt Werden, in: Beiträge zur Geschichte des 
Stiftes Werden 1 (1891) S. 5–86. – Jacobs, Peter: Geschichte der Pfarreien im Gebiete des ehema-
ligen Stiftes Werden. I. Theil, in: Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden 2 (1892) S. 1–232. – 
Jacobs, Peter: Geschichte der Pfarreien im Gebiete des ehemaligen Stiftes Werden. II. Theil, in: 
Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden 3 (1893) S. 233–544. – Kranz, Gisbert: Die Verfassung 
der Stadt Werden auf Grundlage der Verordnung des Abts Benedikt vom Jahre 1750, in: Beiträge 
zur Geschichte des Stiftes Werden 7 (1898) S. 7–44. – Kötzschke, Rudolf: Die Anfänge der Stadt 
Werden, in: Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden 10 (1904) S. 3–69. – Kötzschke, Rudolf: 
Das Gericht Werden im späteren Mittelalter und die Ausübung der Landesgewalt im Stiftsgebiet, in: 
Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden 10 (1904) S.  70–126. – Jacobs, Peter: Inthronisation 
des Abtes Johann V. am 24. April 1520, in: Beiträge zur Geschichte des Stiftes Werden 13 (1909) 
S. 23–43. – Stüwer, Wilhelm: Die Reichsabtei Werden an der Ruhr, Berlin/New York 1980 (Ger-
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mania Sacra, Neue Folge, 12: Die Bistümer der Kirchenprovinz Köln, Das Erzbistum Köln, 3). – Das 
Jahrtausend der Mönche. Klosterwelt Werden 799–1803, hg. von Jan Gerchow, Köln 1999. – 
Buhlmann, Michael: Die Abtei Werden und ihre Umlandbeziehungen im Mittelalter, in: Das 
Münster am Hellweg 53 (2000) S.  15–54. – Burghard, Hermann: Werden (Rheinischer Städte-
atlas, Lieferung XIV, Nr. 78), Köln/Weimar/Wien 2001. – Burghard, Hermann: Die Stadt Wer-
den von den Anfängen bis 1803, in: Essen. Geschichte einer Stadt, hg. von Ulrich Borsdorf, Bott-
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W IC KR AT H

(1) Etwa sechs Kilometer vom Ursprung der Niers flussabwärts liegt W. am Niederrhein 
(heute ein Stadtteil von Mönchengladbach). Es hatte keinen Anschluss an die größeren 
Verkehrsverbindungen, lediglich in der frühen Neuzeit gab es in etwa drei Kilometer Ent-
fernung (heute Mönchengladbach-Odenkirchen) einen Anschluss an die nord-südlich 
verlaufende Handelsstraße von Köln über Grevenbroich und Mönchengladbach nach 
Venlo bzw. Nimwegen. Mehr als fünf Kilometer entfernt verlief die west-östliche Fernver-
bindung von Aachen nach Krefeld. Trotz der schlechten Verkehrslage wurde hier wohl im 
9./10. Jh. (ihr Name Wichinrod legt eine Entstehung zu dieser Zeit nahe) eine Burg bzw. 
Motte angelegt, die erst für den Anfang des 12. Jh.s schriftlich belegt ist. 

Spätestens im 12. Jh. war die Herrschaft W. mit ihrem gleichnamigen Hauptort im Be-
sitz einer Linie des Dynastengeschlechts Are-Hochstaden. Der letzte, 1309 verstorbene 
männliche Erbe der Familie Hochstaden-Wickrath, Otto  V., hatte die Herrschaft dem 
Gf.en von Geldern zu Lehen gegeben. Ab 1338 bildete W. ein Mannlehen nach geldrisch-
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